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Neues helvetisches Tagblatt.
l Fortsetzung des schweitzerischen Republikaners)

Herausgegeben von E scher und Usteri, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Band I. -kil. M. Bern, gi. Zul. 1799. (iz. Thèrmîd. VII.

Gesezgebuug.
Senat, 26. Juli.

(Fortsetzung.)

(Beschluß des Minoritätsgutachtens der Revisions--
commission.)

B. Präs. / BB. Revr. vor wem sollen wir
uns denn auch fürchten? Vor den Uebelgesinn--

ten, antwortet die Majorität. Aber diese treiben
ihr verderbliches Spiel, wir mögen thun, was
wir wollen; im Gegentheil, wenn wir gleich jezt
den 106. §. über den Haufen werfen, werden die
Ruhestöhrer den Vorwand weniger haben, dem
leichtgläubigen Volke ins Ohr zu flüstern: seht ihr,
euere Stellvertreter machen zwar einige Abändern»--

gen, aber sie werden euch nichts helfen; der 10H.
§. macht sie unmöglich. Die Majorität fürchtet,
das Volk könnte ihren Vorschlag mißbrauchen,
und dadurch zu anarchischen Bewegungen verleitet
werden. B. Präs., BB. Repr. ist es möglich
so ein Schreckenbild sich zu erschaffen; Kann man
sich so weit täuschen, daß man glaubt, der ioü.
K. sey die Ursache, daß das Volk nicht in Empö-
rung ausbricht? Eüier Trost! Als wenn einige
gedrukte Festen das Volk gleich einem Talisman»
im Zaume hassen könnten Nein wahrhaftig!
nicht dieser jedem Freunde der Freiheit empören-
de §. ist es, dem die Ruhe des Volkes zuzuschrei-
benist; nur eine energische Handhabung der Gest-
tze, und eine unversimutte Ausführung derselben ist
es, die der drohenden Anarchie steuern kann. Man
fürchtet, dieser Schritt möchte zu andern eben so
gefahrlichen Schritten führen. Man fürchtet, der
Damm, welcher sich der Ausführung freiheitsmör--
derischer Plane entgegeustemmt, werde durchbre-
chen, und dem arügeschweklten Strome der Ge--

genrevolution den Weg zur Wegschwemmung der
repräsentativen Verfassung bahnen. B. Präs., BB.
Repr. : die Furchtsamen fürchten sich vor allem
so wie die Verwegenen nichts fürchten. Wie wäre
es sonst möglich, zu glauben, die Gegenrevolurio--
nars werden durch die eitel» Formen des 106. §.

zurückgehalten, da sie doch mit Mühe durch die
Heeresmacht der Franken zurükgeschrekt werden?
B.' Präs. BB. Repr. seyen wir wachsam, aber
nicht bis ins Lächerliche mißtrauisch. Die Gründ-
läge der neue» Republik, Einheit, Untheilbarkeit,
Freiheit und Gleichheit, kurz, das repräsentative
System sey und bleibe ewig unantastbar, uner-
ftyütteriich, gleich den Felsenmaffen unserer Hoch-
gebürge! Das haben wir geschworen, und ich
zweifle nicht, das schwören wir noch jetzt. Wir
wollen die Constitution, aber wir wollen sie auch
erhalten.

Mit der Beibehaltung des 106. §. geht sie un-
wiedercuflich zu Grunde. Sie trägt in ihrem Ein-
geweide den Stoff eines nahen Untergangs. Der
106. §. ist, wie selbst die Majorität gestehen muß,
der todtliche Keim. Die Ausrottung desselben ist
zwar extraconstitutionell, aber nicht gegen die Con-
stitntion. Eben weil wir sie erhalten wollen, müs-
sen wir sie von dem Krankheüssioffe, der in ihrem
Innern wüthet sobald als möglich, reinigen.
Weitentfernt, daß wir den Feinden der Republik
die Waffen in die Hände geben, entreißen wir ih-
nen vielmehr dieselben. Aber thun wir es noch zu
rechter Zeit. Langer zögern, heißt die Republik ih-
rem Schikfal überlassen.

B. Präs. BB. Repr.! als Stellvertreter eines
Volkes, das schon so lange nach den nöthigen
Abänderungen geseufzet, eines Volkes, das bis-
her nur die traurigen und lästigen Begleiter der
Revolution empfunden, und noch so wenig der
labenden Früchte genossen, die sie, wenn der
Wunsch seiner Freunde einmal soll erfüllt werden,
ihm bringen wird, als treue Stellvertreter eines
biedern, aber leicht irrezuführenden Volkes, han-
dcln wir männlich und gerecht, und lassen wir
uns nicht von Scheingründen täuschen! Verschie-
ben wir nicht länger, zu thun, was wir, wenn
nicht unübersteigliche Hindernisse uns abgehalten
hätten, schon vor länger als einem Jahre hätten
thun müssen. Nur die Allgewalt der Umstände
konnte bisher unsern Entschluß zurülhalten. Diese
sind nun geändert. Das aus seinem Schlummer
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erwachte Franlreich will, so hoffe ich,"keine Skla-
vcnrepubliken. Es will nicht den blosen Ucbergang
aus der Oligarchie in eine Fünserherrschaft : es

will freie, wcht nur dem Schein nach, sondern
in der That freie Schwesterrepudliken mit sich vcr-
binden. Furchten wir uns vor keinem Machcspruch
mehr. Die Minoritet der Reaisionscommisslon hat
alle diese Gründe reist ich abgewogen, und sie tragt
nun kein Bedenken ja sie macht es sich zur Pflicht,
Ihnen, B. Präs., VB. Repr.! gegenwartigen

'
Gesetzesvorschlag zu entwerfen.

Ich Erwägung, daß den gerechten Wünschen
des Volkes die Constitution bald abändern zu

können, so geschwind als möglich müsse entspro-
chen werden ;ì Erwägung, daß der to6. §. die Abänderung

gcàersclben, wo nicht unmöglich, doch höchst
unwahrscheinlich macht, oder auf eine sehr cnt-
fernre Zeit hinaussezt;

In Erwägung, daß das helvetische Volk ver-
«ünftiger Weise nur die Grundlage derselben, als
Emheit, Unteilbarkeit, kurz, bloß eine repräsen-
tativ? Volksregicrung hat annehmen und beschwö-

ren können;
In Erwägung, daß, wenn laut dem ro6. §.

erst in 5 Jahren die zweimal vom Senat dekretirteli
Aenderungen dem großen Rathe zur Annahme
oder Verwerfung vorgelegt, und dann erst, wenn
sie vom großen Rathe angenommen «vordem, den

Ilrversammlungen zugeschikt werden können, unter-
dessen die neue Republik wegen ihrer wesentlichen
Mängel und Auswüchse leicht in eine tyrannische

- Regierung ausarten könnte ;
In Erwägung endlich, daß es den Stellvertre-

tern des Volkes obliegt, demselben die Ausübung
seiner Rechte und den daher fließenden vollen Ge-
,mß der Freiheit und Gleichheit nicht länger wegen
kleinlichteu Rüksichten, aus Furcht oder Glcichgül-
ligkcit zu entziehen ;

hat der Senat beschlossen:
Es solle dem souveränen Volke bei den nach-

sien Urvcrsammlungen vorgeschlagen werden, den

106. §. der Constitution für das erstemal auf folg
Sende Weise abzuändern:

Der Senat wird in so kurzer Zeit, als mög-
lich, die nöthigen Abänderungen der Constitution
dckretiren. Die gefaßten Beschlüsse werden ohne ein

zweites Dekret dem großen Rathe sogleich zur Ang
«ahme oder Verwerfung vorgelegt, und wenn sie

von demselben angenommen worden, dem souveg

ränen Volke, sobald es die Umstände erlauben,
znr Annahme oder Verwerfung zugeschikt.

Meyer v. Arb. : Als ich auf die Abänderung
und Aufhebung des einer freyen Nation ganz um
erträglichen ic>6. Constitutionsartikels angetragen,

>

that ich es aus voller Ueberzeugung, daß mein
Wunsch auch der Einige und gewiß des ganzen
Volkes seye, so war dabei auch nicht weniger meine
Absicht, der Abschaffung dieses allerlastigsten Z den
schleunigst möglichen Gang zu verschaffen.

Recht innigst freut es mich, daß die Rev. Conn
mission den Hauptgrundsaz, nämlich die Aufhebung
dieses §, allgemein als eine zum Wohl unsers Va-
terlandes abzweckende Handlung ansiehet.

Leid hingegen thatW mir, daß sie sich über das
minder wichtige getrennt, nämlich über die Fragt:
Soll die Sache gegenwartig, oder in 6 Wochen erst
verhandelt werden? Wann die Majorität nicht noch
andere Gründe als jene hat, welche sie in ihrem
sonst vortrefflichen Rapport angegeben, so kann ich
ihr unmöglich beipflichten; diese ihre Gründe sind
einmal nicht hinreichend, mich von dem vorgefaßten
Satz abwendig zu machen.

Entweder können wir die Constitution unter Vor-
aussetzung nnd Beibehaltung ihrer Grundlage, der
Einheit und Untheilbarkeit ?er Republik und einem
demokratisch-repräsentativen System, abändern oder
nicht. Können wir es, wie wir doch allgemein an-
nehmen, so sollen wir auch keinen Augenblik ver-
säumen, besonders da anzugreifen, wo es am noth-
wendigsten ist — und dieß müssen wir — denn wenn
der 106. Art. noch ferner bestehen sollte, so wür-
den die theils schon gemachten und noch weiter vor-
zunehmenden Abänderungen hauptsächlich darum
lauge unnüz seyn, weil der gr. Rath keine unserer
Abänderungsvorschlage in Berathung ziehen kann

noch darf, bis das souveräne Volt seinen Willen
zu dieser Abänderung gegeben hat — und wer wird
wohl zweifeln daß dieser wohlthätige Vorschlag
von dem Volk nicht mit aller Begierde werde ge-
nehmigct werden? Mittlerweile fahren wir gleich-
wohl in den Abänderungsvorschlägen fort, und die

öffentlichen Blätter werden alle guten Bürger von
unsern reinen Absichten unterrichten, und wir wer-
den dadurch ihr Zutrauen erhalten.

Die Maj. fürchtet sich vor den Jntrigen der

Feinde der Freiheit — Diese Jntrigen fürchte ich

nach schleunig vorschlagender Aufhebung des i°6.
Art. der Constitution nicht mehr und weniger als

vorhin. Wer wird wohl glauben, daß diese Feinde
der neuen Ordnung der Dinge sich durch einen

^wöchentlichen Aufschnb werden abhalten lassen,

darum weniger ihr Gift dagegen auszustreuen Fin-
den sie die Sache nicht schon in den öffentlichen
Blättern, daß man diese Abänderung will? Aber 0

welch' unangenehmer Gedanke, aus Furcht vor ihnen

noch 6 Wochen zuwarten wollen! Nein, Burger
Senat., nichts schrecke uns ab, an dem heilsamen

Werke ln arbeiten; alle Feinde der gnten Ordnung
werden nichts dagegen vermögen; sie werden und
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können nichts ausrichten; wer gut ist bleibt gut
und wer bös ist, bekehrt sich in den ersten 6 Wo-
chen gewiß nicht. Sie werden, sage ich, nichts
ausrichten, denn auch der einfältigste Mann, wann
ihn etwas drükt, wird seine Last gerne ablegen,
und, mau mag ihm sagen was man will, doch

den nie vor seinen Feind ansehen, der ihm seine

Last abnimmt; und wie viel Verstand braucht es

wobl, einzusehen, daß in der ganzen Constitution
der i°6. Art. der belustigendste und drückendste sey?

Wohlan dann, Bürger Senatoren, laßt uns
unverzüglich Hand ans Werk legen und nichts auf-
schieben! Uebertraget der Rev. Commission den Ab-
Änderungsvorschlag, der Euch von der Minorität
vorgelegt worden; genehmiget wie ich seinen Grund-
sich, lind laßt uns in Bälde von der Rev. Commiss
sion einen Decretsvorschiag nach dem Sinn der Mi-
norität erwarten; wir können es jezo thun und wir
wollen es thun, und ich bin versichert, damit, daß

wir unserm Volke zeigen, daß wir mit den vor das

Heil des Vaterlands so nothwendigen Constitutions-
Verbesserungen nicht zaudern, sondern selbe beschien-

nigen wollen, werpen wir nicht allein das Zutrauen
des Volkes genießen, sondern noch für diese gewiß
wohlthätige Handlung von ihm gesegnet werden.

Schärer spricht im Sinne der Minorität, und
stimmt zu ihrem Vorschlag.

Ruepp kann der Majorität nicht beistimmen,
denn ohne den Art. ic>6 abzuschaffen, kann gar keine
andere Abänderung vorgenommen werden; man
spricht von unserer Verantwortlichkeit; wir werden
aber nie zur Verantwortlichkeit gezogen werden, so

lang.wir Freiheit und Gleichheit und die reprasen-
tative Verfassung nicht angreifen, und das werden
wir nie thun. Aber das ganze Volk seufzt über
den 106. Art., und wünscht dessen Zurüknahme.
Er stimmt der Minorität bei.

Muret: Die Berathung, mit der wir uns be-
schäftigen, ist von der höchsten Wichtigkeit; ohne
Uebertreibung sage ich es: das Schiksal der Rc-
publik kann von unserer Entscheidung abhängen.

Die Constitution muß verändert werden, das
gestehe ich ein. Wenn die Trennung und Unabhän-
gigkeit der Gewalten für die Freiheit nothwendig
ist; kann eine Nation sich frei nennen, wenn ihr
konstitutioneller Act der vollziehenden Gewalt solche
Attributionen zutheilt, daß sie alles Gleichgewicht
aufheben, daß sie dem Einfluß, ja soaar der Ab-
hängigkeit des Direktoriums alle Zweige der Ver-
waltung, der richterlichen Gewalt, des geftzgeben-
den Corps aussetzen? wenn dieser Act sogar das
-ovlk in Ausübung des ersten seiner Souverainitäts-
F-chte, in seinem Wahlrecht hindert. Wenn es

" Freiheit nothwendig ist, daß die Finanzen,
viêse erste Triebfeder bei den heutigen Nationen,

von der vollziehenden Gewalt unabhängig seyen;
kann die Nation sich frei nennen, bei der der con-
stitionelle Act die Finanzen fast in die absolute Ab-
hängigkeit der vollziehenden Gewalt sezt?

Fehler der Revaction in dem constitutionellen Act,
Dunkelheiten, Auslassungen, eine zu verwickelte und
zu kostspielige Organisation für eine einfache und
arme Nation, alles dieses erheischt Veränderungen
in der Constitution. Ich wünsche sogar, daß diese
Veränderungen dem Volke vor Verfluß der von
der Constitution bestimmten fünf Jahre angetragen
werden; sie bald angenommen zu sehen, ist meine
lebhafte Begierde.

Die Majorität der Commission sucht diesen Zwek,
und, um ihn zu erreichen, wünschte sie, daß der
Commission unaufhörlich aufgetragen würde, dem
Senat die nothwendigen Veränderungen nach cinan-
der anzutragen; erst nachdem diese Veränderungen
vom Senat beschlösse^ und vom grossen Rath an-
genommen worden, nachdem die Absichten des ge-
sezgebenden Corps bekannt geworden, etst nachdem
die Grundlagen der Veränderungen festgesezt wor-
den, erst alsdann wünschte die Commission, daß
der Senat den Beschluß vorschlüge, der vom
Volke die Begwältigung verlangt, seiner Sanction
die entworfenen Veränderungen darbieten zu dür-
fcn. Dieser vom grossen Ratss angenommene Be-
schiuß wurde dem Volke zur Annahme angetras
gen werden, und in einem kurzen Zeitraum nach
dieser Annahme, die Abänderungen des constjtutio-
ncilen Acts selbst.

Die Minorität der Commission hingegen wünscht,
daß vor allem aus der Senat von dem Volke dib
Begwältigung, Abänderungen in der Constitution
machen zu dörfen, verlange, bevor diese Abände-
rungen vorbereitet, bevor sie bekannt wären. Die-
se Meinung ist es, die ich für höchst gefahrlich in
ihren Folgen an denen ich nicht mit Ursache seyn
will, halte, und die ich bestreiken will. Wie? in
eben dem Augenblik, wo Helveticas ewiger Feind
einen beträchtlichen Theil des Gebietes der Republik
im Vesiz hat, und verwüstet; in eben dem Augen-
blik, wo eine zu mächtige Parthei das Innere
durch Partheien zu zerreißen strebt; in eben dem
Augenblik, wo wir ohne Armee, ohne Geld sind;
in eben diesem Augenblik macht man uns den An-
trag, das consiitutionelle Band aufzulösen, ohne
daß man noch wissen kann, was an seine Stelle
treten soll; diese Idee schrekt mich. Ein übeiwol-
lender Genius, der über Helvetiens Schiksal brü-
tete, könnte keinen bessern Saamen zur Zwietracht
und zum bürgerlichen Krieg auffinde». Meine Col-
legen, die zu vieler Eifer in diesen Irrthum stürzt,
ersuche ich, meinen Reflexionen Aufmerksamkeit zu
gönnen.
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Ueberzeugt bin ich, daß wir alle die Fehler der
Constitution verbessern wollen, ohne jedoch den
mindesten Eingriff in die Grundsätze der Freiheit
und Gleichheit, die ihre Grundlage ausmachen
thun zu lassen; wir wollen alle, daß die darin zu
machenden Veränderungen eine größere Freiheit des
Volkes bewirken; wir wollen alle, daß Helvetien
«ine eine und untheilbare, demokratisch represent
tative Republik sey, und verbleibe; eben dieß sind,
wie ich überzeugt bin, die Gesinnungen des großen
Raths; aber soll diese unsere Ueberzeugung allein
uns leiten

(Die Forts, folgt.

Rapinat.
^ Die fränkische und die helvetische Nation schreyen
endlich Rache über die Elenden, welche das Ueber-
gewicht der erster», und die plözliche Umgießung der
zweiten dieser Nationen mißbraucht haben, nm wre
eigenen niedrigen Leidenschaften zu befriedigen, der
«rneuerken Verbindung zweyer Nachbarn eine schiefe

Richtung zu geben, und Haß und Verwünschung
an die Stelle der Freundschaft und des Zutrauens
zu pflanzen. Rapinat hat bisher die erste Stelle
unter denen eingenommen, welche durch die öfffttt-
lichen Blatter der Verachtung Preiß gegeben wur-
den. Er hat vorzüglich unter den Plünderern Hei-
vetiens den obersten Rang behaupten müssen; allein
die Welt soll auch in ihrem Tadek gerecht und billig
seyn: Rapinat hat durch seinen gewaltsamen Ein-
Ariff in die kaum entstandene helvetische Versassung,
durch seine schaamlose Verletzung der Gesetze, der

Verordnungen, der Siegel der Regierung, die Na-
tionalehre tief gekränkt; er hat die Unabhängigkeit
Helvetieus in ihren Grundfesten erschüttert; er hat
der Revolution vollends das Geprag der willkühr-
lichsten Gewaltthätigkeit aufgedrükt, und durch seine

rohe, ungesittete Handlungsart jeden Mann von
Ehrgefühl empört. Die bisher gegen ihn öffentlich
bekannt gemachten Anekdoten beweisen, wie wenig
«r dazu gebildet war, Stellvertreter einer mächtigen
und gesitteten Nation zu seyn; wie tics Reubel Hel-
»etien erniedrigen wollte, als er einen solchen Mann
dahin sandte, und wie verdient die Verachtung ist,

mit welcher Frankreich und Helvetien auf ein solches

Werkzeug des Despotismus herabsehen werden.
Aber ein großer Dieb war Rapinat nicht. Leer

gieng er nicht aus Helvetien, aber seine robe Spra-
che, seine naiven Grobheiten waren em schiklicher,
vielleicht ein wohl ausgewählter Vorhang, hinter
welchem schlauere Räuber ihre glükl-chern und er-
Kiebige>n Diebstahle zu verbergen wußten.

Warum halten die nämlichen Blätter, welche

Rapinat anklagen, den höflichern Lecarlier für zu
tugendhaft, als daß er selbst der Executor seiner
gelderpressendcn Beschlusse seyn könnte; warum so-
oert sucht Frankreich wenigstens, wenn Helvetien
es nicht darf, von dem verruchtesten und schaamlo-
festen aller Schweiger, von dem Commissair-Or-
bonnateur Rouhiere,, die Millionen zurük, die er in
der Münz, dem Salzgewölb in Bern gestohlen hat,
und Rechnung über die ungeheuern Magazine, die
er um Spottgelder verschleudert, und den Werth
mit dem schlechtesten Gesindek verpraßt hat? wa-
rum soll endlich das Geschrei der beleidigten Mensch-
Heck nur allein die in Ungnade gefallenen treffen,
und warum soll der Mitschuldige und Beschützer
aller Dieben und Diebsgcnossen, der General Brüne,
nicht mit ihnen an den Pranger gestellt werden?
und soll der General Schauenburg darch eine kahle
Ausflucht bekannte Thatsachen abläugnen können?

Die fränkische Nation lasse sich Rechenschaft ge-
ben von deg Hülfsmitteln, weiche in Helvetieus
Schätzen und Magazinen am 5. Merz 17Y8 zusam-
mengehaust waren. Sie berechne wie lange die
neue Republik und wie lange ihre eigne Armeen aus
diesen Quellen den Kampf für die Freiheit hätten
bestehen können; sie lasse sich dann erzählen, wie
diese Vorräche für viele Kriegsmonate, diese Er-
sparnisse von Jahrhunderten, in Zeit von 4 Wochen
durch eine Horde von Buben, und ein Gefolge von
Huren und Gassenjungen, verpraßt und verschleudert
worden; sie lasse sich erzählen, und durch akten-
mäßige Thatsachen beweisen, wie das Mark ihrer
Allierten in die Tasche der Räuberbande geflossen,
die man Commissars nennt, und dann räche sie

Frankreich und Helvetien an diesen Verbrechern.
Aber solche Facta und nicht Rapinats Tischreden
seyen der Maßstab zur Beurtheilung von Helveticas
Bedrückung in dem ersten Jahr seiner neuen Freiheit.

K r i e g s m i n i st e r i u m.

Citation.
Da der B. Heinrich Hameler, gebürtig von

Arau, Lieutenant bei der 6ten Halbbrigade, lem

Corps ohne Erlaubniß verlassen, und, obschon

er ausdrüklichen Befehl vom Kriegsminister erhai-

ten, sich augenbliklich wieder einzustellen, dennoch

diesem Befehl nicht Gehorsam geleistet, so wird

besagter Hameler hiemit aufgefordert, bis auf den

iZ. Thermidor (0. August) bei seinem Corps i«
erscheinen, ansonst er p-ir Oninm^ce- nach der

Strenge der Gesetze als Deserteur jugiert wer-

ben wird.
Der Chef der 6ten Halbbrigade,

D ô b l e r.
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